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Vorbemerkungen

Die in der Richtl inie aufgeführten Richtwerte für anerkennungsfähige Personal- und
Sachkosten bei der Förderung sowie für Entgelt- und Budgetverhandlungen bei
übertragenen Pfl ichtaufgaben sind Grund lage für das Venrualtungshandeln.

Nur in begründeten Ausnahmefäl len dürfen die Höchstgrenzen überschrit ten werden. Die
Entscheidung obl iegt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel dem/der jeweils
zuständ igen Amtsleiter/ in.

Maßgebend für die Anerkennung von Kosten sind darüber hinaus aktuel le Rechtsnormen
des Bundes, des Freistaates Sachsen oder des Vogtlandkreises. Insbesondere bei
Maßnahmen, die über höherrangige Richtl inien gefördert bzw. bezuschusst werden, sind
die dort geltenden Grundsätze zu beachten. Gegegebenfal ls können dann bei diesen
Maßnahmen die in der Richtl inie des Vogtlandkreises formulierten Grundsätze nicht im
vol len Umfang Anwendung f inden.

Bei  der  Finanzierung der Personalkosten g i l t  im Grundsatz,  dass d ie Übernahme der
Kosten entsprechend der anerkannten Stel le nach der vergleichbaren Eingruppierung
gemäß TVöD erfolgt.  Personelle Anforderungen als Voraussetzung zur Übernahme von
Personalkosten s ind in den al lgemeinen Planungsdokumenten (Jugendhi l feplanung,
Sozia lp lanung) verankert  und ggf . in  den entsprechenden Leistungsvereinbarungen
formuliert.
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Bezeichnung Einhei t
Höchstgrenzen (in €)

bis Förderzeitraum
2009

ab Förderzeitraum 2010

1. Personalkosten *

Bruttoqehalt inklusive Zeitzuschläqe

MA/Jahr
tatsächl iche

anerkennungsfähige
Kosten

tatsächl iche
anerkennungsfähige

Kosten

Arbeitqeberanteil zur Sozialversicherunq
Zielvereinbaruno nach TVöD
Zuwenduno (inkl. AGA)
Krankenbezüqe, Krankenqeldzuschuss
Mutterschaftsoeld
Jahressonderzahluno
VWL
Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorouno (8 39) nach Tarif
Sonstioe Personalaufwendunoen h. B.
Vergütung für Praktikanten
(Praktikumsvertrag - Einsatz mind. 3 und max. B Monate)

PraktikanU
Monat

150.00 € 150,00 €

2. Personalnebenkosten *
=ortbi ldunq (ohne Fahrtkosten)

MA/Jahr 790.00 € 800,00 €

3erufsqenossenschaft
Ausq leichsabq abe (für nicht besetzte Schwerbehinderten plätze)

3esetzliche Maßnahmen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes
Jubiläumszuwendunoen
Supervision
=ührungszeugnis (Ehrenamt) MA/s Jahre 15,00 € 15,00 €
3. Sachkosten
Miete ( Ka ltm iete lt. Ve rtrag/M ietäq u iva le nt)

m2lMonat
6,00 €

5,00 €

Mietnebenkosten
Wasser/Abwasser, Heizung (Wartung), Energie, Zentrale Müllab-fuhr,
Fäkal ienabfuhr, Grundsteuer, Hausmeister (Straßen-reinigung,
Winterdienst, Grünanlagenpflege), Gebühren für Schornsteinfeger und
entspr. Wartungen, Gebäude- und Haftpf l ichtversicherung

Heizkosten
(umgelegt nach m'für das Angebot)

tatsächl iche ange
messene Kosten*i

Büroaufwand
- Büromaterial
- Telefonkosten
- Porto
- Materialverbrauch
- Wartung/l nstandhaltung/EDV-Kosten
- Fachliteratur, Zeitschriften
- Aufgabenbezogene Öffentlichkeitsarbeit
- Betriebshaftpflicht, Geschäftsversicherung, Elektronik- versicherung,
Dienstreisekaskoversicherunq

vzÄ/Jahr 670.00 €

1 .125,00  €
pro VzAVzA/Jahr 185,00 €

Einr .  /Jahr 75,00 €
MA/Jahr 45,00 €
MA/Jahr

128.00 €
Fahrtkosten

Fahrtenbuch ***

Fahrkarten/Belege
km

bis  31.03.2009
0.22€ 0,25 €

ab 01.04.2009
0,25 €

Venrva ltu n gs koste n pa usc ha le Pfl ic hta ufga be n VzAlJahr * 2.550,00 € 2.600,00 €
Verwaltu nqskostenpauschale ErmessenSäufq36s""* VzAlJahr 1.800.00 € 1.800.00 €
Aufgabenbezogene Kosten

(Tesf ,  Übungs-, päd. Material),  mehrjähriger Einsatz ist anzustreben)
Einr .  /Jahr 250,00 € 275,00 €

Anmerkuno6n
Für Gebrauchsgüter über 500.-€ isteine Sonderantragslellung mit dementsprechender Bescheiderteilung erforderlich (Termine lt. Förder.ichtlinie).
Der Eigenanleil des Trägers an den ane.kannten zuwendungsfähigen Gesamtkosten sollte bei freiwilligen Leistungen in der Regel 10% betragen. Bei übertragenen
Pflichtaufgaben, insbesondere Pflichtaufgaben mit Ermessen, wird ein Eigenanteil eMartet, wenn nichl eine Richtlinie des Landes oder anderc Festlegungen in
Fördeerundsätzen des Landkreises zutreffen. Ausnahmen sind zu beantragen und zu begründen. Bei Nichteinigung der freien Träger mit der Verwaltlng im
Ermessengebrauch entscheidet der Jugendhilfeausschuss bzw Gesundheits- und Sozialausschuss.

Es gilt die Koslenaulstellung für d ie jeweilige Aufgabe entsprechend der Leistungs- und Qualitätsk terien bzw Maßnahmebeschreibungen.
' Planslelle der Jugendhilfe-bzw Sozialplanung, mindestens I lvlonate im Jahr angestellt, Bezuschussung gemäß Förderrichtlinie oder Vertrag, keine

VeIw€ltungskräfre
" Als Orientieru ngswert für die Angemessen heil von Heizkosten gill1,00 € prc anerkannter Nutziäche.

Für die Abrechnung von Fahrtkosten ist der vereinbarte Umfang laut Konzeption als
Fortbildungen sind gesondert abzurechnen.

maßgebend. Fahrtkosten im Zusammenhang mit

Die freien Träger haben die Möglichkeit, den Differenzbetrag bis zur Venvaltungsk
Eigenanteils geltend zu machen

taufgaben als Eigenmit te l im Rahmen des 10 %-

ausgefertigt.
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